
Besuchen Sie uns vom 10. bis 16. März auf der IHM 

AnsichtBetriebsberatung

2005 – was ist neu?
Personalrecht
Sozialversicherung
Der Krankenversicherungsbetrag wurd e
um 0,1 % (je zur Hälfte vom Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zu tragen) erhöht. Die
H ö c h s t b e i t r a g s g rundlage beträgt heuer 
€ 3.630,- und stieg gegenüber dem Vorjahr
um mehr als 5 %.
Die monatliche Geringfügigkeitsgre n z e
w u rde mit € 323,46 festgesetzt. Früh-
pensionisten oder Mütter in Karenz dürfen
nicht mehr als diesen Betrag pro Monat
verdienen ohne rechtliche Nachteile zu er-
leiden.

Essensbons
Die Befreiung der Essensbons von den Abgaben –
bis maximal € 4,40 pro Arbeitstag – wurde in das
Gesetz übernommen. 
Tipp: Nutzen Sie diese Steuerbegünstigung!

Kommunalsteuer
Wer in mehreren Gemeinden Betriebsstätten hat,
musste für jede Gemeinde eine Jahreserklärung aus-
füllen. Damit ist ab 2005 Schluss! In einer Jahreser-
klärung werden alle notwendigen Daten eingetra-
gen und im Wege des FinanzOnline übermittelt.

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)
Nur die Bundesländer Oberösterreich und Steier-
mark haben den DZ um 0,02 % Punkte gegen-
über dem Vorjahr gesenkt. Alle anderen Bundes-
länder fordern unverändert den gleichen DZ.
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Unternehmenssteuern
Betriebsaufgaben
Gebäude, die sowohl betrieblich als auch Wohn-
zwecken gedient haben, können nun nach der
Betriebsaufgabe sofort vermietet werden. Der Un-
ternehmer kann nach der Betriebsübergabe einen
Umsatz bis zu € 22.000,- bzw einen Gewinn bis
zu € 730,- erzielen, ohne eine Nachversteuerung
der stillen Gebäudereserven auszulösen.

Tipps für Körperschaften
Familien- und andere GmbHs profitieren durch
die Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 25
% und die Einführung der Gruppenbesteuerung. 
Ist eine GmbH mehrheitlich an einer anderen
GmbH beteiligt, kann ein Ergebnisausgleich vor-
genommen werden (s. A&W 4/2004). 

Steuerfreiheit bei Preisausschreiben
Gewinne aus Preisausschreiben und anderen Ge-
winnspielen sind rückwirkend ab 2003 steuerfrei.

Angemessenheitsgrenze
Die Luxusgrenze für Pkw beträgt ab 2005 
€ 40.000,-. Ist der Kaufpreis höher, sind wertab-
hängige Kosten nur anteilig steuerlich geltend zu
machen. Kehrseite der Medaille: Der Kfz-Sachbe-
zug für die Privatnutzung eines Firmen-Pkw be-
trägt nun maximal € 600,- pro Monat.

Diesel-Kfz
Der Einbau von Partikelfilter wird durch eine
NOVA-Gutschrift gefördert.


